
Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
des Zweckverbandes Volkshochschule Arnsberg/Sundern zum 31.12.2016 

 
1. Feststellung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes zum 31.12.2016 sowie Entlastung des Ver-

bandsvorstehers   
 
Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes für kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) (Bekanntmachung vom 
01.10.1979 (GV.NRW S. 621)), in Verbindung mit den §§ 75 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) (Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666)), sowie des § 14 Abs. 5 der Zweck-
verbandssatzung in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
„Volkshochschule Arnsberg/Sundern“ in ihrer Sitzung am 18.12.2017 den von der örtlichen Rechnungsprüfung 
der Stadt Arnsberg geprüften und testierten Jahresabschluss zum 31.12.2016 einschließlich Anhang und Lagebe-
richt festgestellt und dem Verbandsvorsteher uneingeschränkte Entlastung erteilt. 
 
Der Vorsitzende der Verbandsversammlung hat nach Beschluss der Verbandsversammlung als Rechnungsprü-
fungsausschuss am 18.12.2017 den am 16.10.2017 unterzeichneten Prüfbericht der örtlichen Rechnungsprüfung 
der Stadt Arnsberg bestätigt und den Bestätigungsvermerk angebracht. 
 
2. Bekanntmachung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes zum 31.12.2016 
 
Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Volkshochschule Arnsberg/Sundern zum 31.12.2016 wird hiermit 
gem. § 18 GkG in Verbindung mit  § 95 Abs. 1 GO NRW und § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht: 
 
Jahresabschluss zum 31.12.2016 
 
Aktiva  Passiva  
1.  Anlagevermögen 82.634,00 € 1. Eigenkapital 216.384,41 € 
 - Immaterielles Vermögen 10.048,00 € 2. Sonderposten 1.520,00 € 
 - Sachanlagen 72.586,00 € 3. Rückstellungen 31.936,00 € 
 - Finanzanlagen 0,00 € 4. Verbindlichkeiten 128.958,33 € 
2. Umlaufvermögen 299.796,09 € 5. Passive Rechnungsabgrenzung 15.027,60 € 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 11.396,25 €   
Bilanzsumme 393.826,34 € Bilanzsumme 393.826,34 € 
 
Die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses ist gem. § 18 Abs. 1 GkG nicht erforderlich. 
 
 
Arnsberg, den 06.03.2018 
 
Ralph Brodel 
Stellv. Verbandsvorsteher 


